
 

 

 
Ortsgemeinde Bermel 
 

  
Sitzung-Nr.: 011/OGR/024/2020 

 

 

 

 

Niederschrift 
zur öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates 

 

 
 
Gremium: Ortsgemeinderat 
 
 

 
 
Sitzung am Mittwoch, 18.11.2020   

 
 
Sitzungsort:  
im Gemeindehaus 
 
 

 
 
Sitzungsdauer  
 
von  19:00 Uhr  
 
bis   20:00 Uhr 

 

Anwesend sind: 

Ortsbürgermeister(in) 
Isbert, Hans Peter  

Beigeordnete(r) 
Ferber, Ingo  

Ratsmitglied 
Daheim, Tim  
Faber, Helmut  
Hellen, Andy  
Hellen, Sascha  
Klinkner, Thomas  
Rieder, Marco  
Schwickart-Hein, Nadine  

Schriftführer(in) 
Helm, Theresa  

 
entschuldigt fehlt: 
 

Bürgermeister 
Schomisch, Alfred  
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1. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass form- und fristgerecht 

mit Schreiben vom 06.11.2020 unter schriftlicher Mitteilung der Tagesordnung, 
eingeladen wurde.  

 
 

2. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in der Heimat- und Bürgerzeitung der 
Verbandsgemeinde Vordereifel "Unsere Vordereifel", Ausgabe-Nr. 46/2020 
vom 12.11.2020. 

 
 

3. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit des Gremium nach  
§ 39 GemO  
 

 gegeben  nicht gegeben. 
 
ist. 
 

4. Änderung zur Reihenfolge der Tagesordnung durch einfachen Mehrheitsbe-
schluss (Mehrheit der anwesenden Ratsmitglieder) werden 

 

 nicht beschlossen    beschlossen. 
 
 

5. Ergänzungen der Tagesordnung (bei Dringlichkeit iSv § 34 Abs. 7 iVm § 34 
Abs. 3 S. 2 GemO) oder Absetzungen von Beratungsgegenständen (§ 34 Abs. 
7 GemO) werden mit Zweidrittelmehrheit (der anwesenden Ratsmitglieder) 

 

 nicht beschlossen    beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
T A G E S O R D N U N G : 

Öffentliche Sitzung 

 

 1.  Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes 
Vorlage: 011/092/2020 

  
 2.  Wahl des Ortsbürgermeisters/der Ortsbürgermeisterin; Ernennung, Vereidigung 

und Einführung in das Amt 
Vorlage: 011/095/2020 

  
 3.  Wahl der Beigeordneten 

Vorlage: 011/096/2020 
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 4.  Zustimmung zur Annahme von Spenden 
Vorlage: 011/088/2020 

  
 5.  Erneuerung des mittelfristigen Betriebsgutachtens (Forsteinrichtung) für den Ge-

meindewald Bermel 
Vorlage: 011/091/2020 

  
 6.  Erlass einer neuen Friedhofssatzung für den Friedhof der Ortsgemeinde Bermel 

Vorlage: 011/090/2020 
  
 7.  Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und Entlastungserteilung 

Vorlage: 011/089/2020 
  
 8.  Einwohnerfragestunde 
  
 9.  Mitteilungen 
  
 
 
Es wird wie folgt beraten und beschlossen: 
 
 

Öffentliche Sitzung 

 

 
 1 Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes 

Vorlage: 011/092/2020 

 
Sachverhalt: 
 
Herr Daniel Hellen ist bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in den Ortsgemeinde-
rat gewählt worden. Herr Hellen hat mit Schreiben vom 09.10.2020 sein Mandat nie-
dergelegt.  
 
 
Nach § 45 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes ist hierdurch die Einberufung einer 
Ersatzperson in den Ortsgemeinderat erforderlich. Entsprechend dem Ergebnis der 
Wahl zum Ortsgemeinderat und der Feststellung des Wahlausschusses ist Christian 
Michels der nächstfolgend zu berufende Bewerber. Herr Michels hat das Mandat 
nicht angenommen. 
Nächstfolgend zu berufender Bewerberin ist Frau Nadine Schwickart-Hein. 
 
Aufgrund der Wahlbenachrichtigung hat Frau Schwickart-Hein schriftlich die Annah-
me der Wahl in den Ortsgemeinderat erklärt. 
 
Geschäftsführender Ortsbürgermeister Hans Peter Isbert gibt bekannt, dass das ge-
wählte Ratsmitglied vor seinem Amtsantritt gemäß § 30 Abs. 2 der Gemeindeord-
nung namens der Ortsgemeinde durch Handschlag zu verpflichten ist. 
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Weiterhin wird das Ratsmitglied über die Rechte und Pflichten seines Amtes belehrt 
und besonders auf die Bestimmungen der §§ 20, 21 und 30 Absatz 1 der Gemeinde-
ordnung hingewiesen. 
 
Nach Bekanntgabe dieser Vorschrift wird das Ratsmitglied Nadine Schwickart-Hein 
durch den geschäftsführenden Ortsbürgermeister Hans Peter Isbert namens der 
Ortsgemeinde Bermel durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 
Pflichten verpflichtet. 
 
Mit der Verpflichtung wird das Ratsmitglied ehrenamtsfähig und kann ab diesem 
Zeitpunkt die sich aus dem Ehrenamt ergebenden Rechte und Pflichten wahrneh-
men. 
 
Auf die besonders gefertigte Niederschrift über die Verpflichtung, die dem Ratsmit-
glied Nadine Schwickart-Hein nach Unterzeichnung ausgehändigt wurde, wird ver-
wiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Wahl des Ortsbürgermeisters/der Ortsbürgermeisterin; Ernennung, Ver-

eidigung und Einführung in das Amt 
Vorlage: 011/095/2020 

 
Sachverhalt: 
 
Da zu der Wahl des Ortsbürgermeisters/der Ortsbürgermeisterin durch die Bürger am 
26.05.2019 keine gültige Bewerbung eingereicht wurde, ist entsprechend den Be-
stimmungen des § 53 i.V.m. § 40 der Gemeindeordnung der Ortsbürgermeister/die 
Ortsbürgermeisterin vom Ortsgemeinderat zu wählen. 
 
 
Es können nur solche Personen gewählt werden, die dem Ortsgemeinderat vor der 
Wahl vorgeschlagen worden sind. 
 
Aus dem Ortsgemeinderat wurden keine Vorschläge eingebracht. 
 
Daher bleibt Herr Isbert weiterhin Geschäftsführender Ortsbürgermeister der Orts-
gemeinde Bermel. 
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 3 Wahl der Beigeordneten 
Vorlage: 011/096/2020 

 
Sachverhalt: 
 
Nach der Hauptsatzung hat die Ortsgemeinde Bermel die Zahl der Ortsbeigeordne-
ten auf zwei festgelegt. 
 
Entsprechend den Bestimmungen des § 53 a i.V.m. § 40 GemO sind der I. und der 
weitere Beigeordnete vom Ortsgemeinderat zu wählen. 
 
 
Der Ortsbürgermeister leitet die Wahl, er hat jedoch kein Stimmrecht bei den 
einzelnen Wahlgängen, § 36 Abs. 3 Satz 1 GemO. 
 
Es können nur solche Personen gewählt werden, die dem Ortsgemeinderat vor der 
Wahl vorgeschlagen worden sind. 
 
Der Beigeordnete wird in geheimer Wahl mittels Stimmzettel gewählt, § 40 Abs. 5 
GemO. 
 
Dabei werden die abgegebenen Stimmzettel entsprechend der geltenden Geschäfts-
ordnung durch den Vorsitzenden und mindestens zwei von ihm beauftragten Rats-
mitgliedern ausgezählt. Insoweit ist ein Wahlvorstand für die durchzuführenden Wah-
len zu bilden.  
 
 
Als Mitglieder für den Wahlvorstand werden vom Ortsbürgermeister beauftragt: 
 

1. Ingo Ferber 

2. Sascha Hellen 

 

3.1 Wahl des I. Beigeordneten 

Für das Amt des I. Beigeordneten wird vorgeschlagen: 

        1. Helmut Faber 

            

Der Vorsitzende fordert zur Abgabe der Stimmzettel auf. 

 
Die einzelnen Ratsmitglieder erhalten einen einheitlichen Stimmzettel und Wahlum-
schlag. Die Stimmzettel werden in einer aufgestellten Wahlkabine ausgefüllt und in 
den Wahlumschlag gesteckt. 
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Die Ratsmitglieder legen den verschlossenen Wahlumschlag in die bereitgestellte 
Wahlurne. Die Stimmabgabe wird im Verzeichnis der stimmberechtigten Ratsmitglie-
der vermerkt. 
 
Nach Abschluss der Stimmabgaben ermittelt der Vorsitzende unter Hinzuziehung 
des Wahlvorstandes folgendes Wahlergebnis: 
 
Zahl der anwesenden stimmberechtigten Ratsmitglieder: ____8____ 
 
Anzahl der ungeöffneten Wahlumschläge: ____8____ 
 
Die Zahl der stimmberechtigten Ratsmitglieder stimmt mit den 
abgegebenen Briefumschlägen überein. 
 
Zahl der abgegebenen Stimmzettel: ____8____ 
 
Zahl der für ungültig erklärten Stimmzettel: ____0____ 
 
Zahl der Stimmenthaltungen: ____0____ 

 

Gültige Stimmzettel:          ____8____ 

 
 
Von den gültig abgegebenen Stimmen entfallen auf die/den Vorgeschlagene(n): 
 
 

1. Helmut Faber       8      Stimmen 

 

Der Vorsitzende stellt unter Hinzuziehung des Wahlvorstandes fest, dass Helmut Fa-

ber zum I. Beigeordneten der Ortsgemeinde Bermel gewählt ist und gibt das 

Wahlergebnis bekannt. 

 

Nach Annahme der Wahl durch den Gewählten liest der Vorsitzende den Inhalt der 
Ernennungsurkunde vor und händigt die Ernennungsurkunde zum I. Beigeordneten 
aus. 
 
 
Anschließend erfolgt die Vereidigung in der vorgeschriebenen Eidesformel nach § 51 
Landesbeamtengesetz und die Amtseinführung.  
Auf die besondere Niederschrift zur Wahl des I. Beigeordneten und der Ernennung, 
Vereidigung und Einführung in das Amt wird verwiesen. 
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3.2 Wahl eines/einer weiteren Beigeordneten 

 

Zur Wahl des weiteren Beigeordneten wurden seitens des Ortsgemeinderates keine 
Vorschläge eingebracht. 
 
Daher bleibt Herr Ferber weiterhin Geschäftsführender Beigeordneter. 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Zustimmung zur Annahme von Spenden 

Vorlage: 011/088/2020 

 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat genehmigt die Annahme folgender Spenden: 
 
Herr Johannes van Gerven, Lötscherweg 14, 47906 Kempen-Unterweiden in Höhe 
von 1.500,00 € für die Förderung der Jugendhilfe (Spende zugunsten der OG Bermel 
für die Jugend) und 
Kreissparkasse Mayen, St. Veit-Straße 22-24, 56727 Mayen in Höhe von 250,00 € 
für die Förderung der Heimatpflege (Spende zugunsten der OG Bermel für neue 
Wanderbank in Heunenhof) 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 9 

Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit - 
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 5 Erneuerung des mittelfristigen Betriebsgutachtens (Forsteinrichtung) für 
den Gemeindewald Bermel 
Vorlage: 011/091/2020 

 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat Bermel beschließt, das mittelfristige Betriebsgutachten       
(Forsteinrichtung) für den Gemeindewald 
 

 durch das Land (Forsteinrichtungsstelle der Landesforsten) aufstellen zu lassen 
 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 9 

Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 Erlass einer neuen Friedhofssatzung für den Friedhof der Ortsgemeinde 

Bermel 
Vorlage: 011/090/2020 

 
Beschluss: 
 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, die Resolution zum Verbot von Grabmalen aus Kin-
derarbeit und Verlängerung der Bestattungsfrist von 7 auf 10 Tage entsprechend der 
Empfehlung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Vordereifel aus 
seiner 4. öffentlichen Sitzung vom 25.06.2020. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die neue Friedhofssatzung auszufertigen und öffent-
lich bekannt zu machen.  
 
Die neue Friedhofssatzung soll am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten. 
 
Die geänderte Friedhofssatzung ist als Anlage beigefügt.  
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(Die Änderungen in § 7 der Friedhofssatzung bzw. die Ergänzung der Friedhofssatzung um § 20 a entsprechend 
der Mustersatzung des GStB sind in der beigefügten Ausfertigung in Fettschrift kursiv hervorgehoben). 
 

 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 9 

Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit - 
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 7 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und Entlastungser-
teilung 
Vorlage: 011/089/2020 

 
Sachverhalt: 
 
Vor der Beratung dieses Tagesordnungspunktes übergibt der Ortsbürgermeister den 
Vorsitz an den I. Beigeordneten Helmut Faber. 
 
Der Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten nehmen gem. § 22 GemO i.V.m § 
114 GemO an der Beratung und Abstimmung nicht teil und verlassen den Sitzungs-
tisch. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde mit allen Bestandteilen und Anlagen 
von dem zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. 
 
Der hierüber gefertigte Prüfbericht wird dem Ortsgemeinderat vom Vorsitzenden des 
Rechnungsprüfungsausschusses, Herrn Helmut Faber, bekanntgegeben. 
 
Beanstandungen werden nicht vorgebracht. Vom Rechnungsprüfungsausschuss wird 
vorgeschlagen, Entlastung zu erteilen. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird in der nachstehenden Form festgestellt: 

1. 
 

Ergebnishaushalt 
 

  

Gesamtbetrag der Erträge 383.890,33 € 

  

Gesamtbetrag der Aufwendungen 383.563,03 € 

  

Jahresüberschuss 327,30 € 

    2. 
 

Finanzhaushalt 
 

 

a) ordentliche Einzahlungen 346.831,25 € 

  

ordentliche Auszahlungen 310.230,75 € 

  

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 36.600,50 € 

    

 

b) außerordentliche Einzahlungen 0,00 € 

  

außerordentliche Auszahlungen 0,00 € 

  

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 € 

    

 

c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 780,00 € 

  

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 277,39 € 

  

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 502,61 € 

    

 

d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 

  

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 

  

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 

    



 

Seite  11 
 

 

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen 347.611,25 € 

  

Gesamtbetrag der Auszahlungen 310.508,14 € 

  

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 37.103,11 € 
 

 
Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Bermel hat sich zum Schlussbilanzstichtag 
31.12.2019 von 2.086.832,85 Eur um 327,30 Eur auf 2.087.160,15 Eur erhöht. 
 

Des Weiteren wird 

1. dem Ortsbürgermeister Hans-Peter Isbert,  

2. den Ortsbeigeordneten, soweit sie den Ortsbürgermeister vertreten haben,  

3. dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel, Alfred Schomisch, 

4. sowie den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Vordereifel, soweit sie den 
Bürgermeister vertreten haben, 

 
Entlastung gemäß § 114 GemO erteilt. 
 
Der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen 
wird zugestimmt, soweit eine Zustimmung gemäß § 100 GemO vorgesehen war, 
aber noch nicht erteilt worden ist. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 7 

Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit 2 
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 8 Einwohnerfragestunde 

 
Seitens der Zuhörerschaft wird die Frage in den Rat gestellt, ob mit der Wiederher-
stellung des neuen Weges, unterhalb der Höfe beziehungsweise oberhalb des neu 
errichteten Trampelpfades, zu rechnen sei.  
Herr Isbert äußert dazu, dass man anfallende Kosten für die Befestigung des Weges 
prüfen müsste. Näheres konnte dazu noch nicht gesagt werden.  
 
 
 
 
 
 9 Mitteilungen 

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen keine Mitteilungen vor.  
 
 
 
 
 
 
 
________________     __________________ 
Vorsitzende(r) Schriftführer(in) 
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